
Bei einem Verstoss gegen die Jugendschutz- 
gesetze riskieren Führungsverantwortliche oder 
Mitarbeitende eines Detailhandelsgeschäfts oder 
eines Gastronomie- bzw. Festbetriebs:

–  eine Strafanzeige

–  ein Verfahren vor dem Richter ( je nach  
 Kanton )

–  einen Eintrag ins Strafregister ( je nach  
 Schwere des Falls )

–  eine Geldbusse bis zu 10'000 Franken  
 und / oder eine Freiheitsstrafe bis zu drei   
 Jahren

–  eine vorübergehende Schliessung des  
 Detailhandelsgeschäfts oder des Gastro- 
 nomiebetriebs ( je nach Kanton )

–  einen Lizenz- oder Patententzug für Alko- 
 holverkauf bzw. -ausschank ( je nach Kanton )

Wer ist strafbar?
Grundsätzlich ist im Strafrecht diejenige Person 
strafbar, die gegen das Gesetz verstösst. Wenn 
widerrechtlich Alkohol an Jugendliche abge- 
geben wird, sind davon konkret die Mitarbeitenden 
im Verkauf oder im Service betroffen, die in direk-
tem Kontakt zu den Kunden stehen. Auch der / die 
Verantwortliche eines Unternehmens kann straf- 
rechtlich verfolgt werden. Dies sieht Art. 6 Abs. 2 
des Bundesgesetzes über das Verwaltungsstraf- 
recht (VStrR ) vor. Aufgrund dieser Bestimmung ist 
ein Arbeitgeber strafrechtlich verantwortlich,  
wenn er einer Widerhandlung durch eine / einen  
Mitarbeitende /  n nicht vorbeugt – sei dies absicht-
lich oder fahrlässig und in Verletzung einer gesetz- 
lichen Pflicht. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber 
unter bestimmten Voraussetzungen verantwortlich 
ist für das Verhalten seiner Mitarbeitenden. 

Wer sich an die Gesetzgebung hält, vermeidet 
neben der Mehrarbeit einen drohenden finan-
ziellen Schaden und einen Imageverlust.

Mit diesen Konsequenzen müssen Sie bei  
einem Gesetzesverstoss rechnen 
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Online-Schulung

Eine Schulung zum Thema Jugendschutz Alkohol 
für Gastronomie, Detailhandel und Festwirtschaften


